
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/5/23 12Os199/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1969

Norm

StPO §281

Rechtssatz

Nur eine solche rechtliche Beurteilung eines Sachverhaltes, durch die der Beschwerdeführung benachteiligt wurde,

legitimiert ihn zur Ergreifung einer Nichtigkeitsbeschwerde, nicht aber eine solche, durch die bloß ein Mitangeklagter

zu Unrecht begünstigt wurde.
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